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Editorial

Verteidigungskompetenz,
Leistungsprofil und Militärdienstpflicht
Anlass fur das Gutachten Schweizer vom 23 August 2010 waren Fragen des VBS nach
der Erhöhung des Durchdieneranteils, des Anteils an militärischem Personal im Kader von
Durchdienerformationen, Einführung eines Zwangs zum Durchdienen und der Reduzierung

der Verteidigungskompetenz der Armee Behandelt werden verfassungs- und
völkerrechtliche Anforderungen an die Verteidigungskompetenz der Armee und das zukunftige
Leistungsprofil sowie ausgewählte Fragen der Militardienstpfhcht
Die Verteidigung des Landes und der Bevölkerung durch die Armee ist ein Kernelement
der geltenden Bundesverfassung Es geht darum die Menschen in der Schweiz vor
Grausamkeiten und Vernichtung zu schlitzen und die Existenz und Selbstbestimmung der
staatlichen Gemeinschaft zu bewahren
Die Staaten mit ihren Sicherheitskraften haben gemäss Volkerrecht zur Fortentwicklung
des internationalen Friedens beizutragen Das Volkerrecht und das Bundesverfassungsrecht

verlangen, dass die staatlichen Sicherheitsorgane in bewaffneten Konflikten über
ausreichende Verteidigungs- und Schutzkompetenzen verfugen
Verteidigungskompetenz gemäss verfassungsrechtlichem Auftrag und völkerrechtlichen
Anforderungen setzt eine differenzierte und eingehende Risikobeurteilung der Staatsorgane

voraus Es braucht sowohl präventive wie reaktive Kapazitäten für die Umsetzung der
verfassungs- und völkerrechtlichen Vorgaben
Aus den von der Schweiz übernommenen volkervertraghchen und -gewohnheitsrechthchen
Pflichten dauernder Neutralität ergibt sich eine substanzielle Pflicht zur Sicherstellung
spezifischer Verteidigungsfähigkeiten Die Schweiz hat m der jeweiligen Bedrohungslage mit
angepasster Verteidigungskompetenz die geforderten Abwehrpfhchten zu gewährleisten
Die zahlreichen Fragen der Umsetzung der völkerrechtlichen Sicherheitspflichten der
Schweiz sollten zu einer Gesamtsicht zusammengetragen und zu einem Konzept
weiterentwickelt werden
Die Pflichten der Schweiz im Bereich der Kriegsverhinderung und der Nichtverbreitung
von Massenvernichtungswaffen etc erfordern von der Armee und weiterer Sicherheitsorgane

qualifizierte Kompetenzen, welche diesen wachsenden Herausforderungen angemessen
sind
Die zulassige Quote der Durchdiener oder eine prozentuale Fixierung lasst sich aus der
Verfassung nicht ableiten Ihr Anteil kann je nach Truppengattung verschieden festgelegt
werden Der Durchdieneranteil darf aus verfassungsrechtlicher Sicht erhöht werden, wenn
- die Funktionsfahigkeit des Systems (gestaffelte Dienstleistung, längere Phase einer aktiven

Mihtarzugehongkeit) nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird
- das Kader der Armee (nicht nur Durchdienerformationen) uberwiegend und systempra-

gend durch Milizunteroffiziere und -Offiziere gestellt werden kann
- die Präsenz der Armee bzw die Emsatzbereitschaft aus dem Stande durch die

Bedrohungslage bzw die Anforderungen einer hinreichenden Fachausbildung sachlich begründet

ist
- die Erhöhung der Durchdienerzahl die Subsidiarität der Aufgaben des Assistenzdienstes

beachtet (und nicht zur Kompensation der ungenügenden Alimentierung und Zusammenarbeit

der kantonalen Polizeikrafte erfolgt)
Voraussetzung ist eine eingehende Analyse der Auswirkungen einer Erhöhung des
Durchdieneranteils auf die Armeeorganisation
Aus der Verfassung lassen sich bezüglich zulassigem Anteil des militärischen Personals
im Kader von Durchdienerformationen keine konkreten Prozentangeben ableiten,
sondern nur Orientierungspunkte

- Anteil an militärischem Personal im Kader von Durchdienerformationen Er darf so hoch
sein, dass die Milizkader in der gesamten Armee nach wie vor das quantitative Ubergewicht

haben

- Schlusselfunktionen bei einem Einsatz der Durchdienerformationen Wo planbar, Besetzung

im wesentlichen durch Mihzoffiziere und -Unteroffiziere
- Grundausbildung der Durchdienerformationen Kann uberwiegend bzw gänzlich

militärischem Personal ubertragen werden
- Ausbildung der Durchdienerformationen nach Abschluss der Grundausbildung Soll

uberwiegend durch Milizkader erfolgen
Der Zwang zum Durchdienen ware auf Gesetzesstufe verfassungsrechtlich zulassig, bedarf
aber einer formalgesetzlichen Grundlage Notwendig ist eine Konkretisierung der
Voraussetzungen und Kriterien Öffentliches Interesse, Verhältnismässigkeit, Rechtsgleichheit,
Bedarf, Eignung, Interessenabwagung, gerichtliche Uberprufbarkeit
(vgl Gutachten zu den verfassungs- und völkerrechtlichen Anforderungen an die
Verteidigungskompetenz der Armee und das zukunftige Leistungsprofil sowie zu ausgewählten
Fragen der Militardienstpfhcht von Rainer J Schweizer, St Gallen, 23 August 2010)

Oberst Roland Haudenschdd
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